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Meldungen an das PEI im Fall bestätigter HEV-Infektionen von spendenden Personen  

Erste Meldungen nach Einführung der verbindlichen Spendertestung mittels HEV-NAT 
haben bestätigt, dass HEV-Infektionen bei Spendern sehr viel häufiger auftreten als 
Infektionen mit HIV, HBV oder HCV.  

A) Sammelmeldung  

Zur Vereinfachung des dadurch entstandenen erhöhten Aufwands für die 
Spendeeinrichtungen wird bei bestätigtem Verdacht auf eine HEV-Infektion (s. AK Blut 
Votum 47, Anhang D) seitens des PEI eine zusammenfassende Sammelmeldung akzeptiert.  

Sie muss monatlich jeweils bis zum 15. Tag des Folgemonats dem PEI übermittelt werden 
und enthält mindestens folgende Informationen (s. auch Beispieltabelle):  

− Meldende Einrichtung, Datum der Meldung, Kontaktperson, Berichtszeitraum 
− Fall-Nr. der Einrichtung, Spender-ID (Geschlecht, Initialen, Geburtstag) 
− Spendeart (Vollblut, Plasmapherese, Thrombozytapherese, Erythrozytapherese),  
− Datum und HEV NAT Ergebnis der Indexspende, möglichst mit Virustiter 
− Datum der Stichtagsspende 
− Angabe, ob der Stichtag innerhalb des Betrachtungszeitraums von 6 Monaten vor der 

Indexspende liegt (s. AK Blut Votum 47) 
− HEV ID-NAT Ergebnis aus der Nachuntersuchungsprobe (NUP) der Stichtagsspende, 

sofern der Stichtag innerhalb des Betrachtungszeitraums lag  

Hat die spendende Person innerhalb des Betrachtungszeitraums von 6 Monaten vor der im 
Screening HEV NAT positiven Spende (Indexspende) nicht gespendet oder wurde die NUP 
der Stichtagsspende mittels HEV ID-NAT negativ getestet, so sind keine weiteren 
Meldungen an das PEI erforderlich. 

Stehen NAT-Ergebnisse aus der NUP der Stichtagsspende zum Zeitpunkt der Meldung an 
das PEI noch aus, werden die Daten in einer gesonderten Tabelle nachgemeldet. 

B) Einzelmeldung 

Wurde die NUP einer Stichtagsspende im Betrachtungszeitraum HEV ID-NAT positiv 
getestet, ist eine vollständige Einzelmeldung an das PEI unverzüglich, spätestens aber 
innerhalb von 15 Tagen erforderlich.  

Diese Meldung enthält wie bisher mindestens folgende Informationen: 

a) Angaben zur Indexspende  

− Meldende Einrichtung, Kontaktperson und Datum der Meldung 
− Fall-Nr. der Einrichtung, Spender-ID (Initialen, Geschlecht, Geburtstag) 
− Spendeart (Vollblut, Plasmapherese, Thrombozytapherese, Erythrozytapherese) 
− Datum und HEV NAT Ergebnisse der Indexspende möglichst mit Virustiter, 

mindestens aber der Testsensitivität von Such- und Bestätigungstest 

b) Angaben zu der/den HEV ID-NAT positiven Stichtagsspende/n 



− Angaben wie unter a) Indexspende, zusätzlich 
− Art und Anzahl der daraus hergestellten Blutkomponenten  
− transfundierte Komponenten: Angaben zu Empfängern, mindestens mit 

Ergebnissen der Labordiagnostik und Aussagen zur klinischen Symptomatik.  
− sonstige Verwendung der Komponenten: z.B. Verwendung als Ausgangsmaterial 

für Plasma zur Fraktionierung, für Forschung, für Qualitätskontrolle bzw. 
verfallen/entsorgt. 

 


	Meldungen an das PEI im Fall bestätigter HEV-Infektionen von spendenden Personen
	A) Sammelmeldung
	B) Einzelmeldung


